
HAUPTSATZUNG

der Ortsgemeinde Auderath

vom 30.01.2025

Der Gemeinderat Auderath hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO),

der 88 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des

$ 2 der Landesverordnung überdie Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO)

in seiner Sitzung am 22.01.2015 die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt

gemacht wird:
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§ 1
Offentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Offentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Auderath erfolgen im amtlichen Mitteilungs-

blatt „Vulkan Echo“ der Verbandsgemeinde Ulmen. Darüber hinauserfolgen die öffentlichen

Bekanntmachungenim Internet unter der Adresse „http://www. ulmen.de“

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen könnenab-

weichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindever-

waltung zu jedermannsEinsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden.In die-

sem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätes-

tens am Tag vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage.

Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Ausle-

gungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden

kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschriebenist und hierfür keine
besonderen Bestimmungengelten, gilt Absatz 2 entsprechend.



(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von 8 8 Abs. 4 DVO zu 8 27 GemO des Gemeinderates oder

eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an der Bekanntma-

chungstafel, die sich in der Kirchstraße befindet, bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Be-

kanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr möglichist.

(5) Kann wegeneines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vorge-

schriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren

Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an der Bekanntmachungstafel, die sich

in der Kirchstraße befindet. Die Bekanntmachungist unverzüglich nach Beseitigung des Hin-

dernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntma-

chung durch Zeitablauf gegenstandslos gewordenist.

(6) Sonstige Bekanntgabenerfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntma-

chungsform vorgeschriebenist.

82

Ortsbezirke

Es werden keine Ortsbezirke gebildet.

83
Ausschüsse des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse:

1. Rechnungsprüfungsausschuss

2. Ausschussfür eine Kindergarten-Erweiterung

(2) Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 3 Ratsmitgliedern und3 stellvertretenden

Ratsmitgliedern.

(3) Der Ausschuss für eine Kindergarten-Erweiterung besteht aus 3 Ratsmitgliedern und 3 Stell-

vertretern und 2 sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern und 2 Stellvertretern.

. §4
Ubertragung von Aufgaben

des Gemeinderates auf Ausschüsse

(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen Aus-

schuss erfolgt durch Beschluss des Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des

Gemeinderates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschussnicht wieder entzogen wird. Die

Bestimmungendieser Hauptsatzung bleiben unberührt.

(2) Soweit einem Ausschussdie Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragenist, hat

der Ausschussinnerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Gemeinderates

vorzuberaten.



88
Aufwandsentschädigung

für Mitglieder von Ausschüssen

Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form

eines Sitzungsgeldes in Höhe von 8,-- €.

89
Aufwandsentschädigung

des Ortsbürgermeisters

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß 8 12 Abs. 1 Satz 1
KomAEVO.

(2) Sofern nach densteuerrechtlichen Bestimmungendie Entrichtung der Lohnsteuer nach einem

Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Gemeinde getragen. Die

pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Aufwands-
entschädigungnicht angerechnet.

8 10
Aufwandsentschädigung

der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters eine

Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach

8 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die

Dauereines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des

Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die

Vertretung insgesamt währendeines kürzeren Zeitraumsals einen vollen Tag, so beträgt die

Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach

Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigungist anzurechnen.

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt

wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderates und der Ausschüsse,

die für Gemeinderatsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung; sofern sie nicht bereits

hierfür eine Entschädigung als gewähltes Rats- oder Ausschussmiitglied erhalten.



§ 11
In-Kraft-Treten

(1) Die Hauptsatzungtritt am 01.02.2025 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 01.01.2015 in der z. Zt. gültigen Fassung außerKraft.

56766 Auderath, 30.01.2025   
Ortsgemeinde Auderath

Benbeuel
gez. Bernhard Peter
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Gemäß 8 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) wird darauf hingewiesen,

dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oderauf

Grund der GemO zustande gekommensind, ein Jahr nach der Bekanntmachungals von Anfang
an gültig zustande gekommengelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen überdie Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt wordensind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder

jemanddie Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwal-

tung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründensoll, schriftlich gel-

tend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf derin
Satz 1 genannten Frist jedermanndiese Verletzung geltend machen.


